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Nachfolgend wird der Lesbarkeit halber nur ein die Person bezeichnendes Geschlecht verwendet. 
"Arzt/Ärztin" oder "Behandler/Behandlerin" bezeichnet also immer weibliche und männliche Personen. 

Abrechnung zu Lasten der Grundversicherung: Nur die Leistungen aus dem jeweils gültigen 
Leistungskatalog können von der Ärztin zu Lasten der Grundversicherung abgerechnet werden, die in 
einem offiziellen Katalog, z.B. TARDOC, Ambulante Pauschalen u.a., enthalten sind und für welche die 
Ärztin spezifisch und nachweislich qualifiziert ist ("die persönliche, aktuelle Dignität besitzt") 

Analysenliste: der Tarif für Laborleistungen (Highlight wird auch im FMH-Browser angezeigt) 

Besitzstand: Alle KLV-Leistungen dürfen nur zu Lasten der Grundversicherung abgerechnet werden, wenn 
die erbringende Ärztin die notwendige, durch Zertifizierung nachgewiesene Dignität besitzt. Ein Beispiel für 
eine Dignität ist „400 Gynäkologie und Geburtshilfe“ (entspricht "Fachärztin für Gynäkologie und 
Geburtshilfe").  Jede einzelne Leistung hat ihre spezifische Dignität(en). Manche der in der Gynäkologie 
und Geburtshilfe erbrachten Leistungen sind nicht Teil der Dignität "0400 Gynäkologie und Geburtshilfe", 
dürfen aber aufgrund individueller Qualifikation der oder des Einzelnen von ihm oder ihr abgerechnet 
werden, z.B. weil ein "Besitzstand" für diese Einzelleistungen, also eine persönlich zusätzliche Qualifikation 
der einzelnen Ärztin besteht. Das ist der Fall z.B., wenn die Ärztin für eine Leistung aus einem anderen 
Fachgebiet (z.B. Allgemeine Innere Medizin oder als praktische Ärztin) nachweislich diese Positionen 
zwischen 2022 und Sept. 2024 mindestens 5x/Jahr abgerechnet hat sowie die entsprechende Fortbildung 
des fremden Fachs (z.B. Fortbildungsdiplom der SGGG) erbracht hat. 

Besitzstandswahrung: Der Vorgang, dass eine aktuell bestehende, durch einen Tarifwechsel aber 
verfallende Dignität auf Antrag z.B. bei LegiData der OAAT beantragt werden. Nur dadurch ist in einem 
neuen Katalog die weitere Abrechnung Abrechnung bestimmter Leistungen möglich. Die 
Besitzstandswahrung ist eine Recht, das durch Beantragung, Prüfung und Attestierung gewährt werden 
kann, aber nicht muss. Die Pflicht zur Beantragung einer Besitzstandswahrung liegt bei der einzelnen 
Ärztin. Für jede Position, die beatragt wird, stellt die OAAT der beantragenden Ärztin CHF 50 in Rechnung. 

Browser: Die Tarifdatenbanken sind nur noch online im Internet vorgehalten. 
Der Begriff „Browser“ bezeichnet allgemein ein Programm zum Anzeigen von Inhalten im Internet (z.B. 
Firefox, MS Edge, Safari, Chrome), die im Format HTML vorgehalten werden. Im Speziellen (in diesem Kurs) 
steht Browser kurz für Tarifbrowser, also Webseiten zum Suchen und Anzeige der Tarifziffern und zur 
Übersetzung von TARMED in TARDOC sowie zur Identifikation der Diagnosen und Leistungen, die als 
Ambulante Pauschalen abgerechnet werden müssen. Es gibt zwei Tarif-Browser: 



1. Die FMH und die Ärztekasse stellen einen Browser zu Verfügung, der Einzelleistungen des TARDOC und 
Ambulanten Pauschalen beinhaltet (https://browser.tartools.ch/de/lkaat). Highlight Dieser Browser kann 
für im Suchfeld eingegebene TARMED-Ziffern das TARDOC-Äquivalent suchen. 
Highlight Dieser Browser kann so konfiguriert werden, dass nur die Leistungen, die mit den eigenen 
Dignitäten erbracht werden dürfen, angezeigt werden (siehe Beispielvideo). 
2. Die OAAT-OTMA trennt zwischen den TARDOC-Einzelleistungen und den Ambulanten Pauschalen. Sie 
stellt daher zwei Tarif-Browser zu Verfügung, einen nur für TARDOC-Einzelleistungen 
(https://tarifbrowser.oaat-otma.ch/katalog) und einen nur für Ambulante Pauschalen 
(https://tarifbrowser.oaat-otma.ch/pauschalenkatalog). 

Dignität 400 Gynäkologie und Geburtshilfe: wird erfüllt durch den Status als Facharzt für Gynäkologie und 
Geburtshilfe 

Dignität 9916 "Fähigkeitsausweis Schwangerschaftsultraschall": wird vergeben von der SGUM 
Gynäkologie und Geburtshilfe (siehe https://sgumgg.ch)  

Dignität FA Praxislabor (FAPL): wird benötigt zur Abrechnung von Leistungen aus der Analysenliste 

LegiData: Datenbank alle Ärzte und ihrer Besitzstände, wird von der OAAT gepflegt 

Mittel- und Gegenstände-Liste (MiGeL): zur Verrechnung von amtlich tarifierten Medizinalprodukten (z.B. 
Pessar; Highlight wird auch im FMH-Browser angezeigt) 

OAAT/OTMA:  Organisation Ambulanter-Ärzte-Tarife. Die FMH hat 25% der Stimmeen des 
Verwaltungsrates, die anderen Stimmen sind aufgeteilt zwischen den Krankenkassen, H plus 
(Spitalverband) und MTK (Zentralstelle für Medizinaltarif) 

Qualitative Dignität: Die zur Abrechnung eine Leistung oder Pauschale qualifizierende, nachgewiesene 
Fähigkeit, z.B. "Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe", "Fähigkeitsausweis 
Schwangerschaftsultraschall", "Schwerpunkt fetomaternale Medizin" o.ä. 

  



Anhang 

Tarikrowser der FMH / Ärztekasse für TARMED (blaue Leiste) 

 

Tarikrowser der FMH / Ärztekasse für TARDOC (LKAAT, rote Leiste) 

 

  



Tarif-Browser der OAAT-OTMA für TARDOC Einzelleistungen 
https://tarifbrowser.oaat-otma.ch/katalog 

 

Tarif-Browser der OAAT-OTMA für Ambulante Pauschalen 

 

 

 


